
 

 

 

 

 

An alle Besucher der JVA 

Zum 1. April tritt das Cannabisgesetz in Kraft 

Im Bereich der Justizvollzugsanstalt Zeithain bleibt 
trotz Teillegalisierung von Cannabis der Konsum, 

Besitz und das Einbringen von Cannabis verboten. 

Des Weiteren ist der Konsum in hundert Metern 

Sichtweite rund um die Justizvollzugsanstalt 

verboten. 

Bei Besuchern, die aufgrund vorherigem 

Cannabiskonsum die Sicherheit und Ordnung der 

Justizvollzugsanstalt gefährden, kann der Besuch 

untersagt werden. 

 

 

Die Leiterin 


